
 
 
 

   Seite | 1 

 
 
 
 

  

Anlage 1 zur allgemeinen 
Wachordnung: 

Wendebachstausee 
der Deutschen Lebens-Rettungs- 

Gesellschaft 
Ortsgruppe Göttingen e.V. 

OG Göttingen e.V. 



 

 Seite | 2 

Anlage 1 zur Allgemeinen Wachordnung:  
Wendebachstausee 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 

Anlage 1 zur allgemeinen Wachordnung: 
Wendebachstausee 
der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
Ortsgruppe Göttingen e.V. 

 

Stand: Juli 2020 

Autoren: Michael Franke, DLRG Ortsgruppe Göttingen e.V. 

Herausgeber Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Göttingen e.V.  
Willi-Eichler-Straße 26 
37079 Göttingen 

 
  



 
 
 

   Seite | 3 

Anlage 1 zur Allgemeinen Wachordnung:  
Wendebachstausee 

 

Inhaltsverzeichnis 
Impressum ............................................................................................................................................... 2 

Vorwort ................................................................................................................................................... 5 

Allgemeines ............................................................................................................................................. 5 

§ 1 Wachsaison ............................................................................................................................. 5 

Organisation und Durchführung ............................................................................................................. 5 

§ 2 Dienstzeiten ............................................................................................................................. 5 

§ 3  Besetzung der  Wasserrettungsstation ................................................................................... 5 

§ 4 Dokumentation ....................................................................................................................... 5 

Allgemeine Verhaltensregeln .................................................................................................................. 5 

§ 5 Verhalten an der Wachstation ................................................................................................ 5 

§ 7 Nutzung von Rettungsmitteln, Übungen................................................................................. 6 

§ 7 Ordnung und Sauberkeit ............................................................................................................... 6 

§ 8 gestellte Getränke ......................................................................................................................... 6 

§ 9 Grillen ............................................................................................................................................ 6 

Geltungsbestimmungen, Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen ........................................................ 7 

 
  



 

 Seite | 4 

Anlage 1 zur Allgemeinen Wachordnung:  
Wendebachstausee 

  



 
 
 

   Seite | 5 

Anlage 1 zur Allgemeinen Wachordnung:  
Wendebachstausee 

 

Vorwort 

Diese Anlage zur allgemeinen Wachordnung regelt 
im speziellen den Wasserrettungsdienst am Erho-
lungsgebiet Wendebachstausee. Sie ist ergänzend 
zur allgemeinen Wachordnung zu sehen. 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der 
folgenden Wachordnung das generische Maskuli-
num verwendet. Die Positionen können jedoch 
gleichermaßen durch männliche, weibliche oder di-
verse Mitarbeiter besetzt werden.  

Allgemeines 

§ 1 Wachsaison 

Die Wachsaison richtet sich nach den Vorgaben des 
Zweckverbandes Erholungsgebiet Wendebachstau-
see. Sie beginnt normalerweise Ende Mai und en-
det Mitte September. 

Organisation und Durchführung 

§ 2 Dienstzeiten 

(1) Die Wachstation am Erholungsgebiet Wen-
debachstausee ist zu folgenden Zeit zu be-
setzen: 
 
während der Saison, außerhalb der nie-
dersächsischen Sommerferien:  
- wochenends (Samstag und Sonntag) so-
wie feiertags:  
 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 
während der Saison, innerhalb der nieder-
sächsischen Sommerferien: 
- täglich (Montag bis Sonntag): 
 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
 

(2) Bei starkem Besucheraufkommen kann die 
Dienstzeit durch den anwesenden Wach-
leiter oder den Technischen Leiter Einsatz 
um maximal eine Stunde, bis auf 19:00 
Uhr, verlängert werden.  

(3) Bei ungünstigen Wetterlagen kann die 
Dienstzeit durch den anwesenden Wach-
leiter oder den Technischen Leiter Einsatz 
angepasst / verkürzt werden. 

(4) Die Wachzeit kann durch den Technischen 
Leiter Einsatz, abhängig von den vorherge-
sagten Wetterverhältnissen, im Vorfeld an-
gepasst werden. 

(5) Abhängig von der vorhergesagten Wetter-
lage kann durch den Technischen Leiter 
Einsatz der Wachdienst ganz oder teilweise 
abgesagt werden.  

 

§ 3  Besetzung der 

 Wasserrettungsstation 

(1) Die Wasserrettungsstation am Erholungs-
gebiet Wendebachstausee ist wie folgt zu 
besetzen: 

a. Minimalbesetzung: 
- Wachleiter:  1 

b. Maximalbesetzung: 
- Wachleiter:  1 
- Wachgänger:  3 
- Wachhelfer: 2 

(2) Durch den Technischen Leiter Einsatz kön-
nen abweichende Besetzungen festgelegt 
werden. 

(3) Sollte das Jugend-Einsatz-Team (JET) der 
DLRG Göttingen vor Ort sein, ist dieses der 
Wachstärke nicht hinzuzurechnen. Die An-
wesenheit des JETs ist im Wachprotokoll 
zu vermerken (inkl. Name des verantwort-
lichen JET-Teamers) 

(4) Sind einzelne Teilnehmer des JETs anwe-
send und als Wachhelfer geplant, sind 
diese der Wachstärke hinzuzurechnen.  

 
§ 4 Dokumentation 

(1) Der Wachleiter hat das Wachprotokoll zu 
führen. Darin zu vermerken sind die Na-
men aller anwesenden Mitarbeiter und de-
ren Position (Wachleiter, Wachgänger, 
Wachhelfer). 

(2) Dienstbeginn und Dienstende sowie be-
sondere Vorkommnisse und alle Hilfeleis-
tungen sind zu vermerken. Entsprechende 
Kurz- und / oder Hilfeleistungsprotokolle 
sind zusätzlich auszufüllen.  

(3) Die Temperatur- und Wetterverhältnisse 
sind ebenfalls entsprechend dem Protokoll 
zu notieren. 

(4) Das Wachprotokoll ist vom Wachleiter 
nach Beendigung des Dienstes zu unter-
zeichnen. 

Allgemeine Verhaltensregeln 

§ 5 Verhalten an der Wachstation 

(1) An der Wachstation hat die diensthabende 
Wachmannschaft Dienstkleidung zu tra-
gen. 

(2) Die Nutzung von mobilen Kommunikati-
onsgeräten und Laptops ist bedingt gestat-
tet. Der Wachbetrieb und die Wasserauf-
sicht darf dadurch in keinem Moment ge-
stört oder behindert werden. Dasselbe gilt 
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für das Lesen von Büchern, eReadern oder 
Zeitschriften.  

(3) Das Hören von Musik an der Wachstation 
ist gestattet. Die Lautstärke darf maximal 
so laut gewählt sein, dass Hilferufe vom 
Gewässer weiterhin gehört werden kön-
nen. Weiterhin darf durch die Musik keine 
ausgelassene Feierstimmung impliziert 
werden. Sollten sich Gäste des Erholungs-
gebietes Wendebachstausee gestört füh-
len, ist die Musik auszuschalten. 

 
 

§ 7 Nutzung von Rettungsmitteln, 

Übungen 

(1) Die an der Wasserrettungsstation vorge-
haltenen Rettungsmittel (Spineboard, Gur-
tretter, Rettungsbrett, etc.) sind für den 
Einsatzfall vorzuhalten. 

(2) Die Nutzung der Rettungsmittel ist zu 
Übungs- und Ausbildungszwecken gestat-
tet. Die Rettungsmittel müssen für den Ein-
satzfall in kürzester Zeit nutzbar sein. 

(3) Der Wachmannschaft ist das Üben von Ein-
satzszenarien sowie das Üben von Arbeits-
abläufen und Handhabungen während der 
Dienstzeit ausdrücklich erlaubt. Die Auf-
sichtspflichten dürfen dadurch nicht beein-
trächtigt werden. 

(4) Die Nutzung der Rettungsgeräte für Ausbil-
dungs- und Übungszwecke durch andere, 
nicht diensthabende Mitglieder der DLRG 
Göttingen ist statthaft. Über die Möglich-
keit der Verwendung entscheidet der 
diensthabende Wachleiter nach Beurtei-
lung der gegebenen Verhältnisse (Anzahl 
der Gäste an Land, Anzahl der Gäste im 
Wasser).  

(5) Sind nicht diensthabende Mitglieder der 
DLRG Göttingen mit Rettungsgeräten auf 
dem See unterwegs, haben diese Auf-
sichtspflichten übernommen und müssen 
dauerhaft einsatzbereit sein und im Ein-
satzfall zur Hilfe eilen. Ein unbedingter 
Sichtkontakt zur Wachstation ist nicht er-
forderlich. 

(6) Das Ausleihen von Rettungsgeräten an Ba-
degäste sowie an nicht im Wasserrettungs-
dienst aktive Mitglieder der DLRG Göttin-
gen ist nicht gestattet. 

 

§ 7 Ordnung und Sauberkeit 

(1) Der Container der Wasserrettungsstation 
ist nach Dienstzeitende sauber und or-
dentlich zu verlassen.  

(2) Sollte grober Schmutz auf dem Fußboden 
sichtbar sein, ist der Container auszufegen. 

(3) Die Mülleimer sind am Ende einer jeden 
Dienstzeit in die dafür vorgesehenen Sam-
melbehälter außerhalb des Containers zu 
leeren. 

(4) Pfandflaschen sind in dem dafür gekenn-
zeichneten Sammelbehälter im Container 
zu sammeln. Hier bitte nur Behältnisse ein-
werfen, die dem Einwegzwangspfand un-
terliegen. 

(5) Im Kühlschrank aufbewahrte Lebensmittel 
sind mit dem Namen des Eigentümers zu 
versehen. 

(6) Alle nicht beschrifteten Lebensmittel wer-
den entsorgt. 

(7) Der Kühlschrank ist jeden Samstag von ab-
gelaufenen und nicht beschrifteten Le-
bensmitteln zu befreien. Ausnahme bilden 
hier noch originalverschlossene Getränke-
flaschen, die von der DLRG Göttingen ge-
stellt werden. 
 

§ 8 gestellte Getränke 

(1) Die DLRG Göttingen stellt eine Grundver-
sorgung an Getränken für den Wasserret-
tungsdienst am Erholungsgebiet Wende-
bachstausee. 

(2) Wenn der Getränkevorrat zur Neige geht, 
ist umgehend der Technische Leiter Einsatz 
darüber zu informieren. Er füllt den Vorrat 
wieder auf. 

(3) Die Pfandflaschen der gestellten Getränke 
sind in dem dafür vorgesehenen Sammel-
behälter ‚Pfandflaschen‘ zu sammeln.  

(4) Ist der Sammelbehälter voll, ist der Techni-
sche Leiter Einsatz darüber zu informieren. 
Er bringt die Flaschen zurück. Die volle 
Sammeltüte ist durch eine leere zu erset-
zen und die volle Sammeltüte ist zu ver-
schließen und im Container aufzubewah-
ren.  

 

§ 9 Grillen 

(1) Das Grillen von selbst mitgebrachten Spei-
sen ist am Wachcontainer, auch während 
der Dienstzeit, gestattet. 

(2) Der von der DLRG Göttingen bereitge-
stellte Grill ist pfleglich zu behandeln. Nach 
der Nutzung ist dieser zu reinigen. 

(3) Die verwendete Kohle, nun Asche, ist in 
den dafür vom Zweckverband Erholungs-
gebiet Wendebachstausee bereitgestell-
ten Aschecontainern zu entsorgen. Noch 
heiße Asche darf unter keinen Umständen 
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in die normalen Abfallbehälter entleert o-
der im Wachcontainer aufbewahrt wer-
den.  

 

Geltungsbestimmungen, Inkrafttre-

ten, Übergangsbestimmungen 

 
Diese Anlage zur allgemeinen Wachordnung wurde 
durch den Technischen Leiter Einsatz der DLRG 
Ortsgruppe Göttingen am 07.07.20 freigegeben und 
tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die Bestätigung 
folgt durch einen zeitnahen Beschluss des Vorstan-
des der DLRG Ortsgruppe Göttingen. 
Sie behält Ihre Gültigkeit, bis sie durch eine aktuel-
lere Version abgelöst wird. 
 


